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gufü^rertbe Suftmenge entfpred^erib bem jerueitigen ©ad»
bruct reguliert werben fann.

®ie ©adfocfjapparate mit @fd)ebach'©parbrenner finb
burch ©intragung iit bie ©ebrauchdmufter»9Me gefd)üht.

üerscbicdeMcs.

Vont fitbbeutfctjen vmtgmurtt berichten bie „931 91
91" unterm 2. Stpril: Von fpeitbronn fommenb trafen
auf bem 9tecfar bie erften gtöfje £)ier ein, roät)renb bie
überwinterten gtöfje feitet non 9tt)eintanb unb SBeftfalen
belogen werben. ®ie 9t unb f) o Igoorväte finb fnapp
unb ber Sangf)otät)anbet tjatt, unter £)imoei§ auf bie

hohen greife bei ben ©iitfäufen im Söalbe, an feinen
gorberungen feft. 9Iuct) bei ben testen Verweigerungen
geigte fid) nod) gute Staufluft für 9Beid)= unb ,f>artl)olg
unb bie forftamtlicljen ©cl)ät)ungen mürben mehrfach
überf'cljritten. 2lm Vrettermarft fjerrfctjt nod) wenig
©ef'd)äft. ©iniges gntereffe geigt fid) für breite Fretter.

SubraiffionSttiefeH. ©inen für bad ©ubmiffiondtuefcn
aujjjerorbentlidj intcreffanten unb bebeutungdöollen @nt=

fdjcib f)at bad beutfdje Vcidjdgericht gefällt. SBir eut»

nehmen ber V.'g." barüber fu'tgenbed: 9JM)rcre
^Bauunternehmer hatten, um eine ©rtiüljung ber bei ben

©ubmiffioiten einer ©tabtbermaltung üblich geworbenen
niebrigen greife anguftreben, eilten Vertrag gefdjtoffcn,
monad) fie fiel) gegenfeitig betpflidjtctcu, Offerten gu
beit beoorftetjenbeu ©ubmifftonen nur in einer bon galt
gu galt Percinbarcttben 9Jîinbeftf)ôl)e eiitgitgcbcn. ®er=
jenige, beut bie Slrbeit übertragen würbe, füllte 5"/o ber
Vaufumme feinen Äoltcgcn Pergüten. 9iuu fjatte fid)
einer ber Kontrahenten gegen bie Slbmadjung Pergattgen,
wobitrcf) fein Pertragdgcmäfj audgeftellter eigener ®id)t=
wedjfet auf 5000 931. fällig würbe. ©r Perweigerte
aber beffen ©inlöfung, inbem er getteub ntadjte, ber
mit ben anbern Unterueljmern gefc^loffcuc Vertrag ber»

ftofje gegen bie guten ©itten, fei bal)cr nidjt redjtdfräftig.
Sa» guftänbige Obertanbedgeridjt wie bad 9îeid)»gerid)t
fdjütjtcu aber bie Klage auf .gahluttg ^ 5000 9JÎE.

Sit ber Vegriinbung führte bad 9îeic^8gerid)t auô, „baff
Vereinigungen Pott Unternehmern, wie bie t)icr in grage
ftcl)cnbe, aid berechtigte Vctätigungeu bed ©elbfi»

erl)altung§triebe§ gegenüber bem fie bebrotjenben @ub=

mtffiondwefett aitgiterfennen feien. @ie bienen gugleicf)
bem Sntereffe ber ©efamtljeit, inbem bad gegenfeitige,
buret) öffentliche ©ubtniffionen beranlafjte Unterbieten
gange Staffen Pon ©emerbetreibenben gefäljrbet unb ba=

mit aud) weitere Kreife. in 99îitteibenfcf)aft gieljt. Ser
Verauftaltcr eitteS äöettbemerbed erleibe bttrdj fote^e
Stbmadjungen feineu ©traben, ba er bie Slrbeit anberit,
aujjerljalb ftel)enbett Unternehmern übertragen fann.
— ©eitbem ed in ©taat uttb ©emeiube ûblidj geworben
ift, Slrbeiteit auf ©rttnb öffentlicher ?ludfdE)reibimgcn
an ben ÜKinbeftforberubeu git Pergeben, bitbet bie ba»
burd) entfeffette fdjranfettlofc Konfurreng burd) unreelle
Uuterbietungen eine fdjmere ©efabr für ben |jaitbiucrfer=
ftaub.. Vereinbarungen Pon Unternehmern, bie begweden,
bie ©cfahr gu befämpfeu unb angemeffene greife auf»
recht gu erhalten, finb grunbfüfclidj aid guläffig atigit»
fef)eit. — Sie geftfe|itng Pon ÜDtinbcftgebotcit mit ber
Stbrcbe, bah übrigen Seifnebmer bad 9)îiitbeftgebot
überbieten müffeu, gehört gum felbftPerftanblidjcu Seit
folcher Vereinbarungen. Sludj bie @e£)eimï)altimg ift
felbftberftänblid), bie Veljörbe t)at feinen Slnfpruct) bar»
auf, bie für bie Offertfteltuug beftimmenben Umftänbc
gu erfahren; cd bleibt iljr ja überlaffett, bie Offerten
auf il)re Slngemeffenljeit gu prüfen. 5luf eine Säufchuug
ift cd babei nicht notmettbig abgefel)eit unb wenn wirf»
lid) einmal eitt Veamter burd) folche ©el)eimabrebett
irregeführt werben füllte, fo t)at er ed feiner eigenen
fdju'lbhafteu Uufenntnid ber mirtfdjaftlicE)eii Verl)ältniffe
gugitfthreiben." („@d)iu. Vaugtg.")

£tterafur.
Dtobcrnc Sa&eneinrichtungcn. ©in elegant attdge»

ftatteter Saben wirft itnbebingt aitgiel)enb auf bad bßubli»
tum. ©d werben bedljalb aud) heutgutage an ben Vau»
fchreiner bementfpred)enb f)of)e 9lnforberungen geftellt.
Sad foeben ooit 2lrd)iteft Sl). 9teiff neu heraudgegebene
Sffierf „9Jioberne labeneinricl)tungen" bietet bem Vau»
fchreiner nun ein oortrefftiched Vorlagenmaterial t)iergit,
bad er gleichseitig bei feinen Sunben aid 9Jlufterbud)
oerwenben fann. Sie in bem fel)r l)übfch ausgeführten
äßerf enthaltenen ©ntmürfe oon SBanbregalen, Saben»
fdjrätifen unb was älled gu einer Sabeneinrid)tung ge»

fjört, finb in einfachem, aber hochelegantem ©til audge»
führt, wobei ber jetgt oorl)errf'cl)enbe ©efclpitac! berücffichtigt
ift. ©ehr wertooll finb aud) für jeben 99teifter bie bem
Sßerfe beigegebenen ©runbriffe, Schnitte, Setaits unb
oor alten Singen aud) bie Preisberechnungen, ©r ift
in ber Sage, barnact) feinen Sunben aud) fofort eine

ungefähre Preisangabe gu mad)en, fobap ein fdjneller
©efd)äftdabfd)tuh bewerfftelligt werben fann. 9Bir ein»

pfehten bas brauchbare SBerf (Vertag Otto 9)caier, 9la=

pensburg, preid 9Jtf. 15.—) jebem Vauf'cl)reiner auf bad
angetegentlichfte.
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Motore werden auch
komplett fertig zum Aufstellen

mietweise abgegeben.

Emil Böhny, Zürich
Waisenhausquai 7 beim Bahnhof

Aelteste Firma der Schweiz für den Vertrieb von Kleinmotoren.
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Automatische Schmierung
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Art Maschinen 550

Absolut, betriebssicher

46 Jllîtstr. schweiz. HaNbw.-Zcitnug („Meisterblatt") Nr. 8

zuführende Luftmenge entsprechend dem jeweiligen Gas-
druck reguliert werden kann.

Die Gaskochapparate mit Eschebach-Sparbrenner sind
durch Eintragung in die Gebrauchsmuster-Rolle geschützt.

llêlZchieàez.
Vom süddeutschen Holzmarkt berichten die „M. 3t.

3t." unterm 2. April: Von Heilbronn kommend trafen
auf dem Neckar die ersten Flöße hier ein, während die
überwinterten Flöße jetzt von Rheinland und Westfalen
bezogen werden. Die R und h o lz Vorräte sind knapp
und der Langholzhandel hält, unter Hinweis aus die

hohei? Preise bei den Einkäufen im Walde, an seinen
Forderungen fest. Auch bei den letzten Versteigerungen
zeigte sich noch gute Kauflust für Weich- und Hartholz
und die sorstamtlichen Schätzungen wurden mehrfach
überschritten. Am Brettermarkt herrscht noch wenig
Geschäft. Einiges Interesse zeigt sich für breite Bretter.

Submissionswese». Einen für das Snbmissionsivesen
außerordentlich interessanten und bedeutungsvollen Ent-
scheid hat das deutsche Reichsgericht gefällt. Wir ent-
nehmen der „D. B. Z." darüber folgendes: Mehrere
Bauunternehmer hatten, um eine Erhöhung der bei den

Submissionen einer Stadtverwaltung üblich gewordenen
niedrigen Preise anzustreben, einen Vertrag geschlossen,

wonach sie sich gegenseitig verpflichteten, Offerten zu
den bevorstehenden Submissionen nur in einer von Fall
zu Fall vereinbarenden Mindesthöhe einzugeben. Der-
jeuige, dem die Arbeit übertragen würde, sollte 5"/» der
Bausumme seinen Kollegen vergüten. Nun hatte sich

einer der Kontrahenten gegen die Abmachung vergangen,
wodurch sein vertragsgemäß ausgestellter eigener Sicht-
Wechsel auf 5000 Mk. fällig wurde. Er verweigerte
aber dessen Einlösung, indem er geltend machte, der
mit den andern Unternehmern geschlossene Vertrag ver-
stoße gegen die guten Sitten, sei daher nicht rechtskräftig.
Das ziistündige Oberlandesgericht wie das Reichsgericht
schütztei? aber die Klage auf Zahlung der 5VV() Mk.
Ji? der Begründn???) führte das Reichsgericht aus, „daß
Vereinigungen von Unternehmern, wie die hier in Frage
stehende, als berechtigte Beteiligungen des Selbst-

erhaltungstriebes gegenüber dein sie bedrohenden Sub-
nnssionswesen anzuerkennen seien. Sie dienen zugleich
dem Interesse der Gesamtheit, indem das gegenseitige,
durch öffentliche Submissionen veranlaßte Unterbieten
ganze Klassen von Gewerbetreibenden gefährdet und da-
mit auch weitere Kreise in Mitleidenschaft zieht. Der
Veranstalter eines Wettbewerbes erleide durch solche
Abmachungen keinen Schaden, da er die Arbeit andern,
außerhalb stehenden Unternehmern übertragen kann.
— Seitdem es in Staat und Gemeinde üblich geworden
ist, Arbeiten ans Grund öffentlicher Ausschreibungen
an den Mindestfordernden zu vergeben, bildet die da-
durch entfesselte schrankenlose Konkurrenz durch unreelle
Unterbietungen eine schwere Gefabr für den Handwerker-
stand. Vereinbarungen von Unternehmern, die bezwecken,
die Gefahr zu bekämpfen und angemessene Preise ans-
recht zu erhalten, sind grundsätzlich als zulässig anzu-
sehen. — Die Festsetzung von Mindcstgebotei? mit der
Abrede, daß die übrigen Teilnehmer das Mindestgebvt
überbieten müssen, gehört zum selbstverständlichen Teil
solcher Vereinbarungen. Auch die Geheimhaltung ist
selbstverständlich, die Behörde hat keinen Anspruch dar-
auf, die für die Offertstelluug bestimmenden Umstände
zu erfahren; es bleibt ihr ja überlassen, die Offerten
auf ihre Angemessenheit zu prüfen. Auf eine Täuschung
ist es dabei nicht notwendig abgesehen und wenn wirk-
lich einmal ein Beamter durch solche Geheimabreden
irregeführt werden sollte, so hat er es seiner eigenen
schnldhaften Unkenntnis der wirtschaftlichen Verhältnisse
zuzuschreiben." („Schw. Bauztg.")

Literatur.
Moderne Ladeneinrichtungen. Ein elegant ausge-

stattete?' Laden wirkt unbedingt anziehend aus das Publi-
kum. Es werden deshalb auch heutzutage an den Bau-
schreiner dementsprechend hohe Anforderungen gestellt.
Das soeben von Architekt Th. Reist ne?? herausgegebene
Werk „Moderne Ladeneinrichtungen" bietet dem Bau-
schreiner nun ein vortreffliches Vorlageninaterial hierzu,
das er gleichzeitig bei seinen Künden als Musterbuch
verwenden kann. Die in dein sehr hübsch ausgeführten
Werk enthaltenen Entwürfe von Wandregalen, Laden-
schränken und was alles zu einer Ladeneinrichtung ge-
hört, sind in einfachem, aber hochelegantem Stil ausge-
führt, wobei der jetzt vorherrschende Geschmack berücksichtigt
ist. Sehr wertvoll find auch für jeden Meister die dem
Werke beigegebenen Grundrisse, Schnitte, Details und
vor allen Dingen auch die Preisberechnungen. Er ist
in der Lage, darnach seinen Kunden auch sofort eine

ungefähre Preisangabe zu machen, sodaß ein schneller
Geschäftsabschluß bewerkstelligt werden kann. Wir em-
pfehlen das brauchbare Werk (Verlag Otto Maier, Ra-
vensburg, Preis Mk. l ö.—) jedem Bauschreiner auf das
angelegentlichste.
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